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BERICHT DER Als statutarische KontrollsteUe der Schweizerischen Verkehrszentrale haben wir,
KONTBOLLSTELLE gestützt auf Art. 20 des mit Bundesratsbeschluss vom 22. November 1963 genehmig¬

ten Organisationsstatuts der SVZ, die Jahresrechnung 1973 nach den Bestimmungen
des Obligationenrechtes geprüft. Wir haben festgestellt, dass die Buchhaltung klar,
sauber und ordnungsgemäss geführt ist. Die vorliegende gedruckte Erfolgsrechnung
und Bilanz stimmen mit den Büchern überein. Der Nachweis der flüssigen Mittel
ist erbracht. Die Darstellung der Aktiven und Passiven sowie des Geschäftsergebnisses

entspricht den gesetzlichen und statutarischen Vorschriften. Zahlreiche
Stichproben ergaben die richtige Verbuchung der Geschäftsvorfälle.
Die Jahresrechnung schliesst mit einem Ausgabenüberschuss von Fr. 461 827.85
ab. Der mit Fr. 1 009 081.92 vorgetragene Ausgleichsfonds wird dadurch auf
Fr. 547 254.07 vermindert.
Wir empfehlen Ihnen, die Jahresrechnung 1973 zu genehmigen und den
verantwortlichen Organen Entlastung zu erteilen.

Zürich, den 17. April 1974 Die Kontrollstelle:

R. Kropf, Obmann
Dr. H.Dasen
H. Fauconnet
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